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Index

L50004 Pflichtschule allgemeinbildend Oberösterreich

L50504 Schulbau Schulerhaltung Oberösterreich

L50804 Berufsschule Oberösterreich

Norm

PSchOG OÖ 1984 §26;

PSchOG OÖ 1984 §35 Abs1;

Rechtssatz

Wird die im § 26 OÖ P9ichtschulorganisationsgesetz 1984 für die Errichtung einer ö:entlichen Volksschule (und im

Grunde des § 35 Abs 1 legcit für die Au9assung einer ö:entlichen Volksschule) für maßgeblich erklärte Zahl von

mindestens einhundert volksschulp9ichtigen Kindern nicht erreicht, so ist die Frage der Zumutbarkeit des Schulweges

zur nächsten ö:entlichen Volksschule (als des weiteren maßgebenden Kriteriums) nicht mehr zu prüfen, da eine

Untersuchung dieser Frage nach dem Wortlaut des § 26 legcit das Errechnen der genannten Mindestzahl zur

Voraussetzung hat.
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